


3. Zielgruppenbeschreibung:

• Aufnahmealter/Alter
• Jungen/Mädchen
• Ausschlusskriterien

4. Ziele

Im Vordergrund steht dabei als Auftrag die Fragestellung des Jugendamtes. 

Auf der Grundlage von Explorationen im Alltag der Betroffenen und systematischer Anamnese 
wird eine sozialpädagogische Diagnostik erstellt. Ressourcenorientiert wird gemeinsam mit allen 
am Clearingprozess Beteiligten nach Lösungen gesucht und alternative Zukunftsperspektiven 
entwickelt. Die sozialpädagogische Diagnostik im Rahmen des Alltagsgeschehens ermöglicht 
ein direktes Einbeziehen des sozialen Umfeldes, insbesondere der Familie und der Schule. Eine 
Perspektivplanung zur Beantwortung der Fragestellung wird mit allen Beteiligten erarbeitet. 

Ein Bericht, in dem die Ergebnisse detailliert dargestellt werden, sowie ein Gespräch mit der 
Familie und dem zuständigen Jugendamt bilden den Abschluss des Clearings. 

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) ist grundsätzlich Bestandteil der 
Hilfe. Bei Gefährdungen eines Kindes ist es notwendig neben dem Hilfeplan einen Schutzplan 
aufzustellen. Dieser beschreibt die Sicherstellungspflichte,n der Eltern / Erziehungsberechtigten 
und vereinbarten Kontrollmaßnahmen. Bei Einleitung einer Hilfe im Gefährdungsbereich sollte 
der Schutzplan von der Fachkraft des Jugendamtes aufgestellt werden. Treten während der 
Maßnahme Gefährdungen auf ist es zunächst Aufgabe der Fachkraft des ambulanten Trägers 
mit eigenen Mitteln die drohende Kindeswohlgefährdung abzuwenden und einen Schutzplan 
aufzustellen. 

• Das Clearing kann in allen familiären Konstellationen mit Kindern und Jugendlichen
stattfinden, in denen eine umfangreiche sozialpädagogische Diagnostik notwendig ist.

• Die Maßnahme ist nicht geeignet, wenn keine Mitarbeitsbereitschaft der Beteiligten vor­
handen ist.

• Können Schutzpläne bzw. Kontrollaufträge bei einer Gefährdung des Kindeswohls in
der Familie nicht eingehalten werden, erfolgt unverzüglich eine Rückmeldung an das Ju­
gendamt. Die Weiterführung des Clearings und dessen Erfolg für die Abwendung der Ge­
fährdung ist dann zu prüfen.

Klärung der Fragestellungen des auftraggebenden Jugendamtes im Rahmen von sozialpädago­
gischer Diagnostik. Beispielsweise zu folgenden Bereichen: 

- Einschätzung des erzieherischen Bedarfs der Familie, des Kindes oder Jugendlichen bei
neuen Fallkonstellationen, die aufgrund ihrer Vielschichtigkeit erheblich unübersichtlich
und somit sehr zeitaufwendig zu analysieren sind.

- KonkretisierunQ zu FraQen von Veränderung
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Erweiterung oder Reduzierung des Hil-
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